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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Landes- und Weltausstellungen

Alors que de nombreux commentateurs pensaient que l'échec du projet d'une Expo
nationale dans les cantons de Thurgovie, de Saint-Gall et d'Appenzell-Rhodes
Extérieures marquerait la fin cette longue tradition, plusieurs autres projets
d'Exposition nationale sont apparus sur le devant de la scène pour le remplacer. A
commencer par le projet déjà préparé en 2014 par le président de l'Union argovienne
des Arts et Métiers, Kurt Schmid dans le canton d'Argovie, mais écarté alors par la
Conférence des gouvernements cantonaux, lui préférant le projet proposé par les trois
cantons de Suisse orientale. Après l'échec de ce dernier, Schmid a remis sur le tapis sa
proposition, qui aurait pour thème le travail sous toutes ses facettes. Il souhaite une
manifestation qui ne soit pas axée sur le gigantisme qui, selon lui, caractérisait les
dernières Expos.
Les deux Bâle, elles aussi, réfléchissent à déposer un projet pour une Expo qui aurait
lieu dans les alentours de 2030. Tous les partis, à l'exception de l'UDC du canton de
Bâle-Ville, qui y voit un investissement gigantesque n'apportant pas grand-chose,
soutiennent cette idée, y voyant une vitrine touristique ainsi qu'une opportunité
d'investir dans certaines infrastructures clés. Un projet trinational est même en
discussion, les voisins allemands et français ayant montré un certain intérêt à participer
au projet. 
Dans le canton de Soleure, c'est le PLR qui a lancé l'idée d'un projet, en avançant les
mêmes arguments que les partisans du projet bâlois. Le parti serait plutôt en faveur
d'une Expo décentralisée comme ce fut le cas en 2002, avec l'inclusion des deux Bâle
ainsi que du Jura. 
Finalement, les dix plus grandes villes de Suisse ont également fait part de leur volonté
de présenter un projet, en avançant l'argument que les générations d'aujourd'hui
auraient tout autant le droit à une Expo nationale que les générations précédentes.
Elles se sont regroupées sous le groupe d'intérêts "Zehn Städte für eine
Landesausstellung" et articuleraient leur projet, qu'elles projettent d'ici à 15 ans, sous
le thème "Qu'est-ce que la Suisse au XXIe siècle et comment voulons-nous vivre
ensemble ?" Pour la première fois, l'Expo nationale couvrirait l'ensemble du territoire. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 05.11.2016
KAREL ZIEHLI

Le projet d'Exposition nationale proposé par le comité nouvellement formé Svizra27,
avec à sa tête le président de l'Union argovienne des Arts et Métiers Kurt Schmid (AG,
cvp/pdc) prend petit à petit forme. Svizra27 compte également dans ses rangs la
députée socialiste Pascale Bruderer (sp/ps, AG), la conseillère nationale UDC Sylvia
Flückiger-Bäni (svp/udc, AG) ainsi que son collègue le conseiller national PLR Thierry
Burkhart (fdp/plr, AG). La thématique – qui n'a pas changé depuis le projet abandonné
de 2014 proposé par Kurt Schmid – et le slogan sont déjà prêts: il s'agit du rapport au
monde professionnel, sous le leitmotiv "Humain-travail-cohésion". Les initiateurs de ce
projet ne veulent pas d'une exposition uniquement sur territoire argovien; ils veulent
une participation intercantonale et lanceront des discussions avec les deux cantons de
Bâle ainsi qu'avec le canton de Soleure. Le nom romanche donné au projet – Svizra27 –
est un signe de reconnaissance et de prise en compte des petites entités culturelles,
sociétales et économiques se trouvant en Suisse. Le nombre 27 représente le nombre
de canton (26) plus l'entier de la Suisse ainsi que l'année à laquelle aura lieu
l'exposition. Le comité, considérant que le projet avorté en Suisse orientale manquait
d'implication de la population, veut mettre en place des discussions avec les habitants
afin de récolter leurs idées et leurs avis.
Ce n'est pourtant pas le seul projet à avoir été présenté aux médias en ce début
d'année 2017. En effet, sous le nom "X-27", un comité nouvellement formé veut
proposer un projet d'exposition nationale sur l'aéroport de la commune zurichoise de
Dübendorf. A l'inverse du projet Svizra27 et du projet porté par les 10 plus grandes villes
de Suisse, celui-ci se veut centralisé, afin de pouvoir réunir physiquement l'entier de la
Suisse à un endroit. Le comité est formé de plusieurs anciens responsables de l'Expo
02, dont l'architecte et scénographe Sergio Cavero, la spécialiste des médias Marina
Villa ainsi que l'actuel président du comité Peter Sauter. Celui-ci veut axer son projet
sur plusieurs thématiques mises en tension, dont "Suisse x Monde", "Identité x
Multiculturalité", "Nature x Technologie" ou encore "Croissance x Futur". Le "x" du nom

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 25.02.2017
KAREL ZIEHLI
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de projet symbolise également la croix Suisse et les interactions au sein de la société.
Le comité prévoit un budget de 800 millions, c'est-à-dire la moitié des coûts de la
dernière exposition nationale. 
Au final, cela sera, en premier lieu, à la Conférence des gouvernements cantonaux de
décider quel projet remporte leurs faveurs et ensuite à la Confédération et aux cantons
et communes concernés d'approuver le projet. 2

Rechtsordnung

Bürgerrecht

Auch im Kanton Basel-Land wurde die Einbürgerung verschärft. Der Landrat hiess mit
69 zu 1 Stimmen eine Bestimmung gut, wonach gegen den Einbürgerungswilligen keine
Herabsetzung oder Einstellung der Sozialhilfe wegen schuldhafter Verletzung von
Pflichten verfügt worden sein darf. Das eindeutige Abstimmungsergebnis spiegelte
jedoch nicht die Stimmung im Parlament wider. Der SVP ging die Verschärfung zu wenig
weit und sie gedachte mit einer Volksinitiative, die Sozialhilfeabhängigkeit als
Ausschlusskriterium durchzusetzen. 3

KANTONALE POLITIK
DATUM: 18.10.2013
NADJA ACKERMANN

Zur Umsetzung der parlamentarischen Initiative Marra (sp, VD) hatten die
eidgenössischen Räte im Herbst 2016 einerseits eine Änderung des
Bürgerrechtsgesetzes verabschiedet und andererseits einen Bundesbeschluss erlassen,
der die erleichterte Einbürgerung von Ausländerinnen und Ausländern der dritten
Generation in der Bundesverfassung verankert. Im Hinblick auf das auf den 12. Februar
2017 angesetzte obligatorische Referendum über die Verfassungsänderung gewann das
Thema im zu Ende gehenden Jahr 2016 auch in der öffentlichen Debatte langsam an
Präsenz. Mit Ausnahme der „Weltwoche“, die schon Anfang November das erste Mal
zum verbalen Zweihänder griff und die Linke bezichtigte, „sich von den vielen
Eingebürgerten viele linke Stimmen“ zu erhoffen, sowie die „Umwälzung der politischen
Entscheide, ja des ganzen politischen Erfolgsmodells der Schweiz“ befürchtete, liess
das Nein-Lager lange Zeit nichts von sich verlauten. Die erste SVP-Exponentin, die sich
in dieser Sache zu Wort meldete, war Nationalrätin Yvette Estermann (svp, LU); als
gebürtige Slowakin, die sich nach ihrer Heirat selbst erleichtert hatte einbürgern lassen,
sprach sie sich im „Blick“ allerdings für die erleichterte Einbürgerung der dritten
Generation aus. So war es denn auch das Befürworter-Komitee – eine breite Allianz aus
Vertreterinnen und Vertretern aller grossen Parteien ausser der SVP –, das unterstützt
von den Alt-Bundesrätinnen Ruth Dreifuss (sp, GE) und Eveline Widmer-Schlumpf (bdp,
GR) sowie Alt-Bundesrat Pascal Couchepin (fdp, VS) am 22. November 2016
medienwirksam den Abstimmungskampf eröffnete. Kurz darauf wurde aber bekannt,
dass dem Pro-Komitee die finanziellen Mittel fehlten, um eine sichtbare
Inseratekampagne zu führen, da sich die Wirtschaftsverbände in dieser Frage nicht
engagierten. Neben der grossen Kontroverse um die Unternehmenssteuerreform III
fristete die Debatte um die erleichterte Einbürgerung somit ein Mauerblümchendasein.

Das laue Lüftchen gegen die Vorlage – hauptsächlich Argumente bezüglich
föderalistischer Bedenken oder mangelnden Handlungsbedarfs – wich Anfang 2017
jedoch schlagartig einem Wirbelsturm, der sich – für eine von SVP-Exponenten geführte
Kampagne nicht ganz untypisch – einmal mehr um ein Burka-Plakat drehte. „Die kennen
wir doch!“, übertitelte der „Blick“ einen Artikel, in dem er aufzeigte, dass das gleiche
Sujet bereits bei den Kampagnen für das Minarettverbot und die
Masseneinwanderungsinitiative sowie bei der Unterschriftensammlung für das nationale
Verhüllungsverbot zum Einsatz gekommen war. Damit war die öffentliche Debatte
definitiv lanciert, wenn auch vielmehr jene über die Angemessenheit der Plakate als
jene über das inhaltliche Für und Wider der erleichterten Einbürgerung. Mit dem Motiv
hätten die Gegner das Thema völlig verfehlt, da es sich bei den betreffenden
Ausländerinnen und Ausländern der dritten Generation hauptsächlich um italienische,
spanische, portugiesische und türkische Staatsangehörige handle, empörte sich die
Unterstützerseite. Während Bundesrätin Simonetta Sommaruga der Gegenseite
fehlende Argumente unterstellte, verkündete Initiantin Ada Marra im Radio gar, dem-
oder derjenigen 2000 Franken zu bezahlen, der oder die ihr eine Burka tragende
Ausländerin der dritten Generation zeige. Im Internet sorgten die Plakate mit dem
„Burka-Schreckgespenst aus der Mottenkiste“ (BZ) derweil auch für Belustigung, indem
das Sujet in völlig andere Kontexte gesetzt, ad absurdum geführt und durch den Kakao
gezogen wurde. Selbst aus den Reihen der SVP ertönten kritische Stimmen zum
umstrittenen Plakat. Während SVP-Nationalrat Maximilian Reimann (svp, AG) das Sujet

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 11.02.2017
KARIN FRICK
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als „nicht optimal“ bezeichnete, war es für Alex Kuprecht (svp, SZ) als Befürworter der
Vorlage schlicht „einige Niveaus zu tief“. Die Mitglieder des Pro-Komitees legten
daraufhin etwas Geld für eine eigene, kleine Plakatkampagne an einigen grossen
Bahnhöfen der Deutschschweiz zusammen. Nachdem die grosse Welle der Empörung
abgeebbt war, plätscherte der Abstimmungskampf wieder gemächlich vor sich hin.

Mit näher rückendem Abstimmungstermin richtete sich die Aufmerksamkeit nochmals
auf einen ganz anderen Aspekt der Abstimmung: das Ständemehr. Was das Volksmehr
betrifft, zeigten die letzten Umfragen eine eher klare Tendenz zu einem Ja, doch das
Ständemehr war bereits früheren Bestrebungen zur erleichterten Einbürgerung zum
Verhängnis geworden (insb. bei der Volksabstimmung vom 12. Juni 1994). Experten
gingen davon aus, dass die Westschweizer Kantone und Zürich der Vorlage bei einem
Volksmehr mit grosser Wahrscheinlichkeit zustimmen würden, während die meisten
Zentral- und Ostschweizer Kantone – traditionell skeptisch in Ausländerfragen – eher
zur Ablehnung der Vorlage neigen sollten. Den entscheidenden Ausschlag erwarteten
sie von den als „Swing States“ bezeichneten Kantonen Basel-Landschaft, Graubünden,
Luzern, Solothurn, Wallis und Zug. Dies sind zugleich jene Kantone, die die
Einbürgerung der dritten Ausländergeneration im Jahr 2004 mit weniger als 60% Nein-
Stimmen abgelehnt hatten. Angesichts der aktuellen, weniger radikalen Reform, die im
Gegensatz zu jener von 2004 insbesondere keinen Automatismus vorsieht, ist es
durchaus denkbar, dass einige der „Swing States“ nun ins andere Lager wechseln. 4

Öffentliche Ordnung

Das 1990 vom Basler Volk gutgeheissene Vermummungsverbot für Demonstranten ist
vom Bundesgericht als zulässig anerkannt worden. Dagegen eingereichte
staatsrechtliche Beschwerden wurden abgelehnt, insbesondere mit der Begründung,
dass das Gesetz Ausnahmen zulasse, wenn diese — wie etwa bei einem Strassentheater
— sinnvoll seien. Auch die Parlamente der Kantone Bern und Zürich hatten sich mit
dieser Frage zu befassen. Der bernische Grosse Rat lehnte mit knappem Mehr einen
Vorstoss für die Einführung eines entsprechenden Gesetzes ab. Mit dem Argument,
dieses Verbot wäre in der Praxis schwer durchzusetzen, hatte sich auch die Regierung
dagegen ausgesprochen. In Zürich überwies der Kantonsrat hingegen mit Zustimmung
der Regierung ein SVP-Postulat für die Einführung eines Vermummungsverbots. Die
Auto-Partei reichte im Kanton Zürich auch eine Volksinitiative für ein solches Verbot
ein. In seiner Antwort auf eine Interpellation Hess (cvp, ZG) erklärte der Bundesrat, dass
er nach wie vor nicht die Absicht habe, ein Vermummungsverbot auf nationaler Ebene
zu beantragen. 5

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 26.11.1991
HANS HIRTER

Föderativer Aufbau

Territorialfragen

Wie im Vorjahr die grosse Kammer lehnte nun auch der Ständerat die Standesinitiative
Basellands für eine Aufwertung von Basel-Landschaft und Basel-Stadt von Halb- zu
Vollkantonen ab. Damit verfügen sie bei Verfassungsabstimmungen und im Ständerat
weiterhin nur über je eine halbe Standesstimme resp. einen Sitz. In Basel-Stadt, wo
dieser Vorstoss als eine definitive Absage an eine Wiedervereinigung angesehen worden
war, hatte im Jahr 2001 der Grosse Rat die Einreichung einer analogen Standesinitiative
abgelehnt. Allerdings zeichnete sich im Berichtsjahr in Basel-Stadt ein
Einstellungswandel in dieser Frage ab: Der Verfassungsrat verzichtete darauf, die bisher
gültige Verfassungsbestimmung, wonach eine Wiedervereinigung mit Basel-Land
anzustreben sei, in den Entwurf für die neue Kantonsverfassung aufzunehmen. Anstelle
einer Wiedervereinigung soll aber die Zusammenarbeit der beiden Kantone ausgebaut
werden. Sehr weit in diese Richtung gehen zwei identische Volksinitiativen, welche
gegen Jahresende in beiden Kantonen eingereicht wurden. Gemäss ihrem Text sollen
die Bereiche Bildung, Gesundheit und Sicherheit vereinheitlicht und unter eine
gemeinsame Leitung gestellt werden. Genau das Gegenteil fordert eine im Frühjahr in
Basel-Land eingereichte Volksinitiative der SVP. Sie will die Beiträge, welche Basel-Land
im Rahmen von Partnerschaftsabkommen für von Basel-Stadt erbrachte Leistungen
(z.B. Universität, Spitäler) bezahlt, auf 30% des Ertrags der kantonalen
Einkommenssteuer für natürliche Personen begrenzen (zur Zeit betragen sie etwa 27%).
Die Kantonsregierung empfahl die SVP-Initiative ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung,
da die Zusammenarbeit und ihr weiterer Ausbau für die effiziente Erfüllung der
Staatsaufgaben unabdingbar sei. 6

STANDESINITIATIVE
DATUM: 17.12.2002
HANS HIRTER
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Die Regierung des Kantons Basel-Land empfahl die Ablehnung aller vier im Vorjahr
eingereichten Volksinitiativen für eine Neuregelung der Zusammenarbeit mit Basel-
Stadt. Die eine, von der SVP stammend, hatte eine Einschränkung, die drei anderen,
Jubiläumsinitiativen genannt, eine Ausweitung der Zusammenarbeit verlangt. 7

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 19.11.2003
HANS HIRTER

Wie von Parlament und Regierung empfohlen, lehnten die Stimmberechtigten des
Kantons Basel-Land drei Volksinitiativen für eine Neuregelung der Zusammenarbeit
mit Basel-Stadt ab. Diejenige der SVP, welche eine Einschränkung der Zusammenarbeit
zur Folge gehabt hätte, vereinigte 26% Ja-Stimmen auf sich, diejenigen, welche eine
gemeinsame Spitalverwaltung resp. eine Fusion der Polizei- und Feuerwehrorganisation
verlangten, deren 33% resp. 31%. Diese beiden letzteren Volksbegehren waren auch in
Basel-Stadt eingereicht worden, wo sie vom Volk mit sehr klaren Mehrheiten
angenommen wurden (85% resp. 84%). Eine dritte Volksinitiative aus dem Paket für
eine engere Zusammenarbeit, sie verlangt für die beiden Kantone ein einheitliches
Bildungssystem, kam in Basel-Land noch nicht zur Abstimmung. Die Kantonsregierung
war im Frühjahr von ihrer ursprünglich ablehnenden Haltung abgerückt, und der
Landrat hatte auf ihren Antrag die Ausarbeitung eines Gegenvorschlags beschlossen.
Dieser soll, wie bereits früher von einer Standesinitiative von Basel-Land gefordert, eine
nationale Bildungsharmonisierung zum Ziel haben. 8

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 17.05.2004
HANS HIRTER

Im Berichtsjahr war der Zusammenschluss der beiden Basel ein präsentes Thema und
die Chancen und Risiken für eine Vereinigung wurden wissenschaftlich geprüft. Als
Folge dieser Studien bildete sich als Gegenbewegung ein Komitee „Baselland bleibt
selbständig“ . Die SVP war in dieser Frage gespalten. Während bereits ein
Zusammenschluss auf dem Papier, in Form eines Modells, für die Baselbieter SVP zu viel
des Guten war, wollte die baselstädtische SVP zumindest die dadurch entstehenden
Synergien prüfen. Im Herbst des Berichtsjahres lancierten die Grünen eine
Volksinitiative zur „Wiedervereinigung beider Basel“. Diese wurde vor allem von der CVP
heftig kritisiert. 9

KANTONALE POLITIK
DATUM: 03.09.2011
DEBORA SCHERRER

Jurafrage

Der Wechsel des bisher bernischen Bezirks Laufen zum Kanton Basel-Land wurde im
Berichtsjahr definitiv beschlossen. Der Bundesrat beantragte in seiner Botschaft vom
27. Januar dem Parlament sowie Volk und Ständen, dieser territorialen Veränderung,
welche zuvor von den Stimmberechtigten der beiden betroffenen Kantone
angenommen worden war, ebenfalls zuzustimmen.
Der Ständerat hiess diesen Antrag ohne Gegenstimmen gut. In der Diskussion im
Nationalrat gab vor allem die äusserst knappe Mehrheit zu reden, mit der sich 1989 die
Laufentaler für Basel-Land entschieden hatten (51,7% zu 48,3%). Ein
Nichteintretensantrag Scherrer (edu, BE), der die Forderung nach einer qualifizierten
Mehrheit der Betroffenen für Gebietsveränderungen ins Feld führte, wurde abgelehnt.
Nicht durchzusetzen vermochte sich auch ein Antrag Seiler (svp, BE), der die
Anerkennung des Kantonswechsels davon abhängig machen wollte, dass in der
eidgenössischen Abstimmung nicht nur Volk und Stände, sondern auch der betroffene
Bezirk zustimmen. Im Gegensatz zu dem etwa beim Bau von Infrastrukturanlagen
üblichen Diskurs wandten sich nun vor allem die Vertreter der SP und der Grünen gegen
eine derartige "Betroffenheitsdemokratie", während sie für eine Mehrheit der SVP und
der FDP in diesem seltenen Fall eines "Heimatwechsels" berechtigt erschien. Die
Gegner einer solchen "dreifachen" Mehrheit von Volk, Ständen und betroffenem Bezirk
argumentierten zusammen mit Bundesrat Koller im wesentlichen verfassungsrechtlich,
indem sie darauf hinwiesen, dass weder in der bernischen noch in der eidgenössischen
Verfassung ein derartiges Verfahren vorgesehen sei. Nationalrat Bonny (fdp, BE) reichte
eine Motion ein, welche für Kantonswechsel in Zukunft eine Zweidrittelsmehrheit der
Stimmenden des betroffenen Gebiets fordert. In der Schlussabstimmung hiessen die
Räte mit 30:2 resp. 112:27 den bundesrätlichen Antrag gut.
Die Kampagne zur Volksabstimmung vom 26. September warf keine hohen Wellen. Von
den Parteien entschieden sich auf nationaler Ebene ausser den SD, der AP und der EDU
alle für die Genehmigung des Kantonswechsels. Weniger eindeutig fielen jedoch die
Parolen bei den Parteien der umliegenden Kantone aus. Die Delegierten der bernischen
SVP empfahlen mit 147:90 Stimmen bei 76 Enthaltungen die Nein-Parole; mit 131:52
noch deutlicher war die Ablehnung bei der bernischen FDP. Im Kanton Solothurn
entschied sich die CVP knapp für ein Ja, während die Freisinnigen die Stimme

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.09.1993
HANS HIRTER
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freigaben; die SVP lehnte ebenso ab wie diejenige des Kantons Aargau. Für
Stimmfreigabe plädierten auch die Neuenburger Freisinnigen. Wichtigstes Argument
der Befürworter war, dass der Entscheid des Laufentals jetzt sanktioniert werden
müsse und diese Region geografisch, wirtschaftlich und kulturell ohnehin zu Basel-Land
gehöre. In der Propaganda der Gegner wurde das Hauptgewicht auf die Knappheit der
Laufentaler Volksabstimmung gelegt und die Befürchtung artikuliert, dass mit der
Anerkennung eines derartigen "Zufallsentscheids" Grenzveränderungen Tür und Tor
geöffnet würden.

Kantonswechsel Laufental
Abstimmung vom 26. September 1993

Beteiligung: 39,5,%
Ja: 1 188 941 (75,2%) / 20 6/2 Stände
Nein: 392 893 (24,8%) / 0 Stände

Parolen:   Ja: FDP (2*), SP, CVP, SVP (5*), GP, LP, LdU, EVP, PdA.
Nein: AP, SD, EDU.
Stimmfreigabe: Lega.
*Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Das Ergebnis der Volksabstimmung fiel mit einer Dreiviertelmehrheit klar aus. Kein
einziger Kanton lehnte den Kantonswechsel ab. Die knappste Zustimmung resultierte in
den Kantonen Solothurn (55,6%), Bern (57,2%), Schaffhausen (64,7%) und Basel-Land
(66,8%). Im betroffenen Bezirk Laufen selbst stimmten bei einer hohen Beteiligung
(rund 90%) 4'906 Personen dafür, 4'390 dagegen (52,8% zu 47,2%); in 6 der 13
Gemeinden, darunter auch im Bezirkshauptort, überwogen die Gegner.
Auf 1. Januar 1994 wurde der Übertritt vollzogen. Die dazu erforderlichen
administrativen Vereinbarungen waren vorher von den Regierungen der beiden Kantone
ausgehandelt und vom Laufentaler Bezirksrat gutgeheissen worden. Damit wurde der
mit dem bernischen Verfassungszusatz aus dem Jahre 1970 eröffnete Weg der
Selbstbestimmung der 1815 zum Kanton Bern gestossenen Teile des ehemaligen
Fürstbistums Basel abgeschlossen. 10

Wahlen

Wahlen in kantonale Parlamente

Im Baselbiet wurde der Landrat mit sechs Laufentaler Sitzen von 84 auf 90 Sitze
aufgestockt. Dabei war der Wahlausgang geprägt vom jahrelangen und ziemlich
ausgeglichenen Kampf um die Kantonszugehörigkeit des Laufentals: Pro-Berner und
Pro-Baselbieter erhielten je drei Sitze. Bei einer Stimmbeteiligung von 49% ging die
Liste der FDP und Proberner (VBL) dank eines Restmandats mit drei Sitzen als klarer
Sieger der Ergänzungswahlen hervor, die basellandfreundlichen Freisinnigen gingen leer
aus. Zwei Mandate gingen an die CVP, lediglich eines an die SP. Keinen Erfolg erzielen
konnten die im Laufental neu gegründete SVP und die SD. Leer gingen auch die Frauen
aus; sämtliche neuen Sitze gingen an Männer. 11

WAHLEN
DATUM: 22.03.1994
EVA MÜLLER

Wahlen in kantonale Regierungen

Bei den Baselbieter Regierungsratswahlen hat die CVP, welche seit 55 Jahren in der
Regierung vertreten war, eine Allianz mit der FDP und der SVP ausgeschlagen, und
büsste ihren Sitz zugunsten der FDP ein. Letztere ist somit wieder mit zwei Sitzen
vertreten, nachdem sie in einer Ersatzwahl vor zwei Jahren ein Mandat an die SP
verloren hatte. Der freisinnige Herausforderer Andreas Koellreuter übertraf sogar den
bisherigen Sanitätsdirektor Werner Spitteler (svp) um 6'000 Stimmen. Dieser konnte
sich mit ca. 2'000 Stimmen Vorsprung vor dem Christlichdemokraten Max Kamber,
welcher als überzählig ausschied, plazieren. Die einzige Regierungsratskandidatin,
Dorothee Widmer von der GP – drei Parteigruppierungen traten vereint als "Grünes
Baselbiet" an – und Peter Brunner von den SD blieben chancenlos. Baudirektor Edi
Belser (sp), der als Beirat der Widerstandsorganisation P-27 in die Schlagzeilen geraten
war, erreichte das beste Resultat. 12

WAHLEN
DATUM: 24.03.1991
MATTHIAS RINDERKNECHT
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Bei den Wahlen in die Kantonsregierungen kam es parteipolitisch in vier Kantonen zu
einer neuen Zusammensetzung: In Glarus konnte die SP der CVP einen Regierungssitz
wegnehmen, in Baselland gewann die CVP einen Sitz auf Kosten der SVP. Im Waadt
verlor die FDP einen Sitz zugunsten der Grünen, während im Jura der Combat socialiste
und die CSP ausschieden und der FDP und der SP den Wiedereintritt in die Regierung
ebneten. Auffällig ist die Nichtbestätigung gleich dreier bisheriger
Regierungsmitglieder: Jules Landolt (cvp, GL), Odile Montavon (combat socialiste, JU)
und Philippe Pidoux (fdp, VD) wurden nicht wiedergewählt. Deutlich ist auch die
Zunahme des Frauenanteils in den Exekutiven: Baselland und Zug wählten ihr erstes
weibliches Regierungsmitglied, während Appenzell Ausserrhoden auf Anhieb zwei
Frauen in die Regierung schickte und damit dem Beispiel des Kantons Bern folgte, der
mit Elisabeth Zölch ebenfalls eine zweite Frau in die Regierung gewählt hat. Bis Ende
des Berichtsjahres waren damit von 166 kantonalen Exekutivämtern 16 (9,6%) von
Frauen besetzt (1993: 11; 6,6%).

WAHLEN
DATUM: 01.01.1994
EVA MÜLLER

Bei den Baselbieter Regierungsratswahlen im März verlor die SP ihren Sitz in der
Regierung. Der Sanitätsdirektor und ehemalige Ständerat Eduard Belser hatte im
Sommer des vergangenen Jahres seinen Rücktritt bekannt gegeben. Seine Vakanz wurde
von verschiedener Seite zu besetzen versucht. Die SVP gab schon früh bekannt, sie
werde nach einer amtsfreien Legislaturperiode die Rückkehr in die Baselbieter
Regierung angehen. Der Kandidat der SP Andres Klein, Biologe, Erwachsenenbildner und
Landrat seit 1987, erzielte rund 2000 Stimmen weniger als Erich Straumann, der den
Sitz für die SVP eroberte. Straumann war Fraktionspräsident im Landrat und
Gemeindepräsident in Wintersingen. Beide Kandidaten hatten sich im Wahlkampf
regionalpolitisch für die Anliegen des Oberbaselbiet hervorgetan. Problemlos
wiedergewählt wurden wie erwartet die erneut antretenden Hans Fünfschilling (fdp,
Finanzdirektor), Baudirektorin Elsbeth Schneider-Kenel (cvp), der Vorsteher der Justiz-,
Polizei- und Militärdirektion Andreas Kollreuter (fdp) sowie Peter Schmid (sp),
Erziehungs- und Kulturdirektor. Chancenlos blieben die beiden Kandidierenden der SD,
Peter Brunner und Brigitte Müller. Die SVP konnte damit ihren vor fünf Jahren an die
CVP verlorenen Sitz zurückgewinnen. Die SP verlor ihren zweiten Sitz, den sie seit 1989
inne hatte. Erstmals seit 1989 hat das Wahlbündnis von FDP, CVP und SVP wieder
funktioniert. In den vergangenen beiden Wahlen waren die Bürgerlichen jeweils
getrennt angetreten. 13

WAHLEN
DATUM: 21.03.1999
DANIEL BRÄNDLI

Kantonale Ersatzwahlen

Nach einem Unterbruch von drei Jahren ist die CVP wieder in der Regierung des
Kantons Basel-Landschaft vertreten. Elsbeth Schneider wurde mit 53,2% als erste Frau
in die Baselbieter Exekutive gewählt und konnte den Sitz zurückerobern, den die CVP in
den letzten Regierungswahlen an die FDP verloren hatte. Peter Holinger konnte den Sitz
des zurücktretenden Werner Spitteler für die SVP nicht verteidigen. Diese schied
somit aus der Regierung aus, für die sie seit 1950 ununterbrochen Mitglieder gestellt
hatte. Das bevölkerungsreiche Unterbaselbiet, erstmals ist dazu auch das Laufental zu
zählen, dominierte die Wahl klar und überstimmte die ländlichen, eher svp-orientierten
Bezirke. 14

WAHLEN
DATUM: 27.03.1994
EVA MÜLLER

Eidgenössische Wahlen

Im Tessin sorgte die Protestbewegung "Lega dei Ticinesi" mit einem Wähleranteil von
über 23% und zwei Sitzgewinnen für eine erdrutschartige Verschiebung im
Parteiengefüge; da ihre Gewinne vor allem zulasten der CVP gingen, rutschte diese
hinter die FDP auf den zweiten Platz. Ein erstaunliches Protestpotential am äussersten
rechten Spektrum manifestierte sich im Kanton Schwyz, wo unter der
Listenbezeichnung "Partei der Zukunft" der Führer der rechtsextremen "Patriotischen
Front", Marcel Strebel, 6,4% der Wählerstimmen erreichte, was allerdings nicht für
einen Sitz ausreichte.

Die FDP und die CVP mussten ihre Verluste – insgesamt 3,4% Wählerstimmen und
dreizehn Sitze – vor allem dort hinnehmen, wo rechtspopulistische Parteien Erfolg
hatten (TI, SG, AG, TG). Bei der FDP und der CVP, welche seit der Einführung des
Proporzwahlrechtes 1919 die schlechtesten Resultate erzielten, fielen die Ergebnisse in
den einzelnen Kantonen sehr unterschiedlich aus. Die FDP verlor beispielsweise

WAHLEN
DATUM: 20.10.1991
MATTHIAS RINDERKNECHT
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überdurchschnittlich viele Wähler in ihren Hochburgen Schaffhausen und Solothurn,
aber auch im Aargau und in St. Gallen. Hingegen gewann sie Stimmen in traditionell
nicht freisinnig dominierten Gebieten; die CVP erlitt am meisten Verluste in den
Kantonen Tessin, Aargau, Thurgau, St. Gallen und Schwyz. Die SP konnte den
Abwärtstrend stoppen ; sowohl sitzmässig als auch in Bezug auf ihre Wähleranteile
verharrte sie auf dem Niveau von 1987 und verfehlte somit ihr erklärtes Ziel von 20%
Wähleranteil deutlich. Von der Wählerstruktur zeigte sich die SP bei den diesjährigen
Wahlen verstärkt als eine Partei der Jungen; 39% ihrer Wählerinnen und Wähler waren
jünger als 40 Jahre und nur 13% standen im Rentenalter. Die SVP konnte ihre Sitzzahl
halten und an Wähleranteilen zulegen. Nachdem sie bereits bisher stärkste politische
Kraft in den Kantonen Bern und Thurgau war, rückte sie nun auch in den Kantonen
Zürich und Aargau zur ersten Partei bei nationalen Wahlen vor. Die GP konnte in drei
Kantonen (LU, SO, SG), in welchen sie bisher noch keinen Sitz hatte, ein Mandat
erobern; in den Kantonen Aargau und Baselland hatte in der Legislaturperiode 1987-1991
der Wechsel je eines Sitzes des Grünen Bündnisses resp. der POCH zur GP
stattgefunden. Ihren Wähleranteil konnte die GP von 4,9% auf 6,1% erhöhen, wobei
sie in der Westschweiz ausser im Kanton Neuenburg überall Anteile verlor. Auf der
Gewinnerseite stand die LP, welche sowohl die Mandatszahl (+1) als auch den
Wähleranteil (von 2,5% auf 3,0%) ehöhen konnte. Der LdU gehörte hingegen zu den
Verlierern. Er wurde am stärksten im Kanton Zürich getroffen, wo er fast die Hälfte
seines Wähleranteils und zwei seiner vier Sitze einbüsste; im Kanton Bern verlor er sein
einziges Mandat. 15

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Banken

Die im Vorjahr von der SVP-Nationalratsfraktion eingereichte parlamentarische
Initiative für eine Verankerung des „Bankkundengeheimnisses“ in der
Bundesverfassung wurde trotz Protesten und erfolglosen Ordnungsanträgen der SVP
nicht vor den Parlamentswahlen, sondern erst in der Wintersession traktandiert: Der
Antrag der WAK, der Initiative Folge zu geben und eine entsprechende
Verfassungsvorlage auszuarbeiten, setzte sich gegen den Widerstand der SP und der GP
durch. Die WAK war zwar nicht davon überzeugt gewesen, dass das auf Gesetzesebene
definierte Bankgeheimnis durch eine Präzisierung von Art. 13 BV („Schutz der
Privatsphäre“) explizit in den Verfassungsrang zu befördern sei. Angesichts der
schwierigen Verhandlungen der Schweiz mit der EU im Rahmen der zweiten Bilateralen
Abkommen hätte jedoch ihrer Ansicht nach eine Ablehnung der Initiative im Parlament
ein falsches Zeichen nach Brüssel gesendet und die Verhandlungsposition des
Bundesrates markant geschwächt. Mit demselben Argument gab der Ständerat vier
analogen Standesinitiativen aus den Kantonen Aargau, Basel-Land, Genf und Tessin
Folge. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.12.2003
HANS HIRTER

Der Nationalrat sprach sich mit 112 zu 43 Stimmen gegen eine Verankerung des
Bankkundengeheimnisses in der Bundesverfassung aus, wie dies die SVP-Fraktion mit
einer parlamentarischen Initiative und die Kantone Aargau, Basel-Land, Genf, Tessin,
Zug und Zürich mit Standesinitiativen gefordert hatten. Auch der Ständerat lehnte die
sechs kantonalen Vorstösse ab. Noch Ende 2003 hatten die bürgerlichen Mehrheiten
beider Parlamentskammern den SVP-Vorstoss unterstützt. Der Rat folgte mit dem
jetzigen negativen Entscheid den Überlegungen der WAK beider Ratskammern, welche
der Meinung waren, dass der rechtliche Schutz der Bankkunden vor
Informationssammlern sowohl durch die Bundesverfassung (Art. 13, Schutz der
Privatsphäre) als auch durch das Bankengesetz ausreichend gewährleistet sei. Wenn aus
dem Ausland Forderungen nach der Aufhebung des Bankkundengeheimnisses laut
würden, so hätten diese meist gar nichts mit diesem Prinzip an sich zu tun. Grund des
Anstosses sei in der Regel vielmehr die schweizerische Steuergesetzgebung, welche
einen strafrechtlichen Unterschied zwischen Steuerhinterziehung und -betrug macht
und bei Hinterziehung keine internationale Rechtshilfe (welche auch in der Schweiz das
Bankkundengeheimnis aufhebt) gewährt. Schliesslich sprachen gemäss der WAK auch
politisch-taktische Gründe gegen den verlangten Verfassungsartikel: Die politische
Auseinandersetzung anlässlich der obligatorischen Volksabstimmung wäre dem
Ansehen des schweizerischen Finanzplatzes bei ausländischen Anlegern wenig

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.05.2006
HANS HIRTER
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förderlich. 17

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Kernenergie

Die geplanten Teilrevisionen diverser Verordnungen im Kernenergiebereich sorgten in
der Vernehmlassung für viel Aufruhr. Geplant waren einerseits Änderungen in den
Kriterien zur Störfallanalyse und der dazugehörigen Ausserbetriebnahme und
andererseits neue Regelungen zur Abklinglagerung von radioaktiven Abfällen. Für viel
Zündstoff sorgte hierbei vor allem die erste Änderung – auch bekannt unter dem
Namen «Lex Beznau». 

Die Betreiberfirmen von Kernkraftwerken sind verpflichtet, deterministische
Störfallanalysen durchzuführen. Störfälle werden dabei in drei Kategorien unterteilt:
Schwerwiegende naturbedingte Fälle, die jedoch nur sehr selten eintreten, erhalten die
Ziffer drei. Mit der Ziffer zwei versehen werden schwerwiegende naturbedingte
Störfälle, die etwas häufiger vorkommen als jene in Kategorie drei. Leichtere und
häufige naturbedingte Störfälle bekommen die Ziffer eins. Zudem erhalten die
jeweiligen Störfälle maximale Dosisgrenzwerte – also Richtlinien, wie viel Radioaktivität
bei einem Störfall maximal austreten dürfte – zugeteilt. 
Unklar formuliert war bisher jedoch die Kategorisierung der in der Natur auftretenden
Ereignisse, die durchschnittlich einmal alle 10'000 Jahre stattfinden. Gemäss
Zeitungsberichten beziehe sich dies vor allem auf schwerere Erdbeben. Diese seltenen
Erdbeben bildeten in Art. 123 Abs. 2 der Strahlenschutzverordnung (StSV) den Übergang
zwischen der Kategorie zwei, für die ein strenger Dosisgrenzwert von 1 mSv (Millisievert)
pro Jahr gilt, und der Kategorie drei, für die ein viel höherer Grenzwert von 100 mSv pro
Jahr gilt. Unklar war deshalb, zu welcher Kategorie und zu welchem Grenzwert die oben
beschriebenen seltenen Erdbeben gehören. Dass hier eine rechtliche Unsicherheit
bestand, erkannte die KNS bereits im Jahr 2012 und beantragte Klärungsbedarf. Mit
einer Konkretisierung, dass für solche Ereignisse die einfacher einzuhaltende Kategorie
drei gelten sollte, wollte der Bundesrat die bisherige Praxis in den Verordnungen
verankern.
Anwohner rund um die Kernkraftwerke Beznau I und II sowie drei Umweltorganisationen
hatten aber schon im Jahr 2015 beim ENSI ein Gesuch eingereicht mit dem Ziel, solche
Ereignisse der Kategorie zwei und somit dem strengeren  Dosisgrenzwert 1 mSv pro Jahr
zuzuordnen. Bei einer solchen Zuordnung müssten beide Anlagen in Beznau bis zu einer
allfälligen Nachrüstung vom Netz genommen werden, da sie diesen Grenzwert nicht
einhalten könnten. Mittels einer Verfügung hatte das ENSI dieses Begehren jedoch
abgelehnt und den Entscheid damit begründet, dass dies weder der bisherigen Praxis
noch der ursprünglichen Regelungsabsicht des Bundesrates entspreche und womöglich
sämtliche AKWs der Schweiz unmittelbar bei der Zuteilung zur Kategorie zwei vom Netz
genommen werden müssten. Diese Verfügung war danach beim
Bundesverwaltungsgericht angefochten worden. Zu erwarten ist auch ein allfälliger
Weiterzug des noch ausstehenden Bundesverwaltungsgerichtsentscheids an das
Bundesgericht. 

In der Vernehmlassung, die bis Mitte April 2018 andauerte, meldeten sich sowohl
Regierungen diverser Schweizer Kantone und Städte, als auch diverse Organisationen,
Kommissionen, Parteien und Dachverbände aus der Schweiz und Deutschland, sowie
viele Einzelpersonen aus der Schweiz, Deutschland und Frankreich zu Wort. So liess
beispielsweise der Regierungsrat des Kantons Aargau – also dem Kanton, wo sich die
Anlagen Beznau I und II sowie Leibstadt befinden – verlauten, dass er die Präzisierungen
in den Verordnungen als sinnvoll erachte. Ähnlich klang es in den Stellungnahmen der
Kantone Basel-Land, Freiburg und Graubünden. In den Kantonen Luzern, Appenzell-
Ausserrhoden und Zürich erachtete man die Präzisierungen als sinnvoll, äusserte aber
Bedenken an der Herabsetzung der Schutzbestimmungen und betonte deshalb die
Wichtigkeit des Postulats Müller (fdp, LU, Po. 18.3175). Klar oder mehrheitlich klar gegen
die genannte Konkretisierung/Herabsetzung der Sicherheitsanforderungen von 1 mSv
auf 100 mSv äusserten sich die Regierungen der Kantone Appenzell-Innerrhoden, Basel-
Stadt, Genf, Jura, Neuenburg, Schaffhausen, Schwyz, Tessin, Uri, Waadt und Wallis –
sowie Bern und Solothurn, die Standortkantone der anderen beiden Atomkraftwerke.
Nebst den Kantonsregierungen liessen auch diverse Parteien von sich hören.
Aussergewöhnlich war hierbei der einstimmige Tenor unter diversen Parteien von links

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
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bis rechts betreffend die zeitliche Komponente. Sowohl die SP, die Grünen und die GLP
als auch die FDP und die SVP störten sich am Zeitpunkt der Vernehmlassung. Die SP und
die GLP forderten eine Sistierung des Vorhabens bis zum Gerichtsentscheid aus St.
Gallen. Auch die Grünen kritisierten, dass der Bundesrat das gerichtliche Verfahren
nicht abwarte,  verlangten aber darüber hinaus einen generellen Verzicht auf die
Revision. Die FDP erklärte, die Beschwerde sei kein Grund, um die Vernehmlassung zu
verzögern, jedoch sei die Dringlichkeit dieser Verordnungsanpassung zu wenig
ersichtlich. Die SVP schrieb in einer kurzen Stellungnahme, dass wohl erst durch das
Gerichtsverfahren Anpassungen in Angriff genommen worden seien. Die KNS habe ja
schon im Jahr 2012 bemerkt, dass ein gewisser Klärungsbedarf bestehe. Eine Ausnahme
im Tenor bildete die BDP. In ihrer offiziellen Stellungnahme erwähnte sie die mögliche
Problematik betreffend den Rechtsstreit nicht. Sowohl die SP als auch die Grünen
äusserten sich generell ablehnend zu den Verordnungsänderungen, was sie auch
deutlich kundtaten. «Wir lehnen die vorgelegten Verordnungsänderungen mit
Nachdruck ab und kritisieren die vorgeschlagenen inhaltlichen Anpassungen sowie das
gewählte Vorgehen scharf», schrieb etwa die SP. Die Grünen gingen einen Schritt weiter
und beschuldigten den Bundesrat, mit dieser Lex Beznau die Grundlagen schaffen zu
wollen, um die alten Anlagen in Beznau weiter in Betrieb halten zu können. Die FDP und
die SVP zeigten sich mit den Änderungen grundsätzlich einverstanden. Gemäss FDP
würden die Anpassungen selber keine Abstriche bei der Sicherheit mit sich bringen
sondern nur die heutige Praxis auf Verordnungsebene präzisieren. Nicht offiziell zur
Vorlage äusserte sich die CVP, was Martin Bäumle (glp, ZH) in einer Anspielung im Tages-
Anzeiger als Unterstützung für ihre Energieministerin Doris Leuthard wertete. 
Eine weitere brisante kritische Stellungnahme kam schliesslich von André Herrmann,
dem ehemaligen Präsidenten der Eidgenössischen Kommission für Strahlenschutz
(KSR). Er warf dem Bundesrat vor, das Vorsorgeprinzip zu verletzen: Die Kommission
empfehle, solchen Ereignissen einen Grenzwert von 20 bis 50 mSv zuzuordnen und
nicht 100 mSv, wie dies der Bundesrat vorsah. 18

Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

La consultation sur le programme d’action visant à augmenter la sécurité routière
« Via sicura » s’est terminée au printemps. Le PDC, le PLR et l’UDC ont rejeté
globalement le projet, tandis que le PS l’a soutenu avec des réserves mineures. Tant les
partis bourgeois que les associations représentant les intérêts de l’industrie
automobile et du transport routier privé ont critiqué la criminalisation des
automobilistes induite, selon eux, par le programme sous prétexte de lutter contre une
minorité de graves délinquants routiers. À l’inverse, les cantons d’Argovie, de Berne, de
Bâle-Campagne et de Soleure ont réclamé des sanctions plus sévères contre les
chauffards. 19

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.09.2009
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Raumplanung und Wohnungswesen

Wohnungsbau und -eigentum

Les Chambres ont été saisies d’une initiative du canton de Bâle-Campagne visant à
modifier la LHID de sorte à autoriser les cantons à introduire une épargne-logement
fiscalement déductible. Ce type d’incitation fiscale à l’accès à la propritété existe déjà
dans le canton de Bâle-Campagne depuis plusieurs années en vertu d’une disposition
transitoire de la LHID. Or, cette disposition est caduque depuis fin 2004 et la révision
législative censée la réintroduire dans la loi figurait dans le Paquet fiscal rejeté par le
peuple en mai 2004. Par conséquent, l’initiative vise à créer la base légale nécessaire à
la poursuite de la pratique bâloise. Sur proposition de sa CER, le Conseil des Etats a
décidé, par 21 voix contre 15, de ne pas donner suite à l’initiative au motif qu’elle viole
la norme constitutionnelle relative à l’harmonisation fiscale formelle dans la mesure où
la nouvelle disposition introduirait une disharmonisation entre la fiscalité fédérale et
les fiscalités cantonales, d’une part, et entre les fiscalités cantonales, de l’autre. La
Chambre haute a en outre estimé que l’introduction de cette nouvelle déduction allait
à l’encontre des efforts consentis pour la simplification du système fiscal. Enfin, elle a
rappelé l’existence d’instruments efficaces en faveur de l’accès à la propriété (2ème
pilier et pilier 3a). A l’inverse, le Conseil national a décidé, par 98 voix contre 65, de
donner suite à l’initiative, jugeant que l’instrument de l’épargne-logement fiscalement
déductible compléterait efficacement les moyens existants. En fin d’année, le Conseil
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des Etats a réitéré sa décision, par 22 voix contre 15, scellant définitivement le sort de
l’initiative. Les Chambres ont également procédé à l’examen préalable des initiatives
parlementaires Hans Rudolf Gysin (prd, BL), Jermann (pdc, BL) et groupe UDC allant
dans le même sens que l’initiative cantonale. Le désaccord entre le Conseil national et
le Conseil des Etats s’est répété à l’identique. 20

Nachdem im Vorjahr der Ständerat die drei parlamentarischen Initiativen zur
Förderung des steuerlich begünstigten Bausparens zum zweiten Mal abgelehnt hatte,
befasste sich in der Frühjahrssession wieder der Nationalrat damit. Die drei Vorstösse
der SVP-Fraktion, von Gysin (fdp, BL) resp. von Jermann (cvp, BL) aus dem Jahr 2004
verlangten, dass das Steuerharmonisierungsgesetz so zu ändern ist, dass die Kantone
das steuerprivilegierte Bausparen nach dem Modell des Kantons Basel-Land einführen
resp. beibehalten dürfen (pa.Iv. 04.446; 04.448; 04.475). Gegen den Widerstand der SP
und der GP, welche die Vorlage weiterhin als eine Steuerprivilegierung der Reichen
bezeichneten, entschied sich der Nationalrat noch einmal dafür, diesen
parlamentarischen Initiativen Folge zu geben. Mit relativ knappen Mehrheiten lehnte sie
der Ständerat aber auch ein drittes Mal und damit endgültig ab. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.03.2008
HANS HIRTER

Anfang Jahr wurden die Vernehmlassungsergebnisse zum indirekten Gegenentwurf zu
den beiden Bausparinitiativen präsentiert. Der Gegenvorschlag, der von der
ständerätlichen Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-SR) gefordert und
ausgearbeitet worden war, orientierte sich stark an der Volksinitiative des HEV, welche
im Gegensatz zur Initiative der Schweizerischen Gesellschaft für Bausparen (SGFB) eine
obligatorische Einführung des Bausparens in den Kantonen vorsieht. Der Gegenentwurf
unterscheidet sich aber in zwei wesentlichen Punkten von der HEV-Initiative: Zum
einen verfügt er über moderatere steuerliche Anreize, da die Vermögenserträge der
Einkommenssteuer und die Bausparguthaben der kantonalen Vermögenssteuer
unterstellt würden, und zum anderen enthält er klarere Regelungen im Falle
zweckwidriger Verwendung der Bauspareinlagen. In der Vernehmlassung äusserten sich
die CVP, CSP und SVP positiv zum Gegenentwurf. Die FDP stimmte dem Entwurf unter
dem Vorbehalt zu, dass er durch die in der SGFB-Initiative geforderten
Abzugsmöglichkeiten für Energie- und Umweltinvestitionen ergänzt werde. Eine klar
ablehnende Haltung gegenüber dem Anliegen vertraten die EVP, die Grünen und die SP
sowie nicht weniger als 22 Kantone. Nur gerade der Kanton Genf und der Kanton Basel-
Land, welcher als einziger Kanton über die Möglichkeit des steuerbegünstigten
Bausparens verfügt, unterstützen das Vorhaben. Die Urheber der beiden Initiativen
sprachen sich ebenfalls für den Gegenvorschlag aus. Abgelehnt wurde der indirekte
Gegenvorschlag von den Mieterverbänden. Der Bundesrat gab ebenfalls eine
ablehnende Stellungnahme ab. Der wichtigste Einwand der Landesregierung war, dass
die Zielgruppe der Schwellenhaushalte (Haushaltseinkommen zwischen CHF 60'000
und CHF 100'000) mangels Eigenkapital nicht in der Lage sein würden, innerhalb von 10
Jahren ausreichend Mittel zum Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum zu äufnen.
Das Bausparen widerspräche dem Rechtsgleichheitsgebot, da gerade
einkommensstarke Steuerpflichtige, welche sich auch ohne die vorgesehenen
Massnahmen Eigenwohnheim leisten könnten, überdurchschnittlich vom Bausparen
profitieren würden. Der Bundesrat verwies zudem auf den Kommissionsbericht der
WAK-SR, der bei zweckwidriger Verwendung der Bauspareinlagen trotz
Nachbesteuerung in einigen Fällen von Steuerausfällen im fünfstelligen Bereich pro
Person oder Ehepaar ausgeht. Weiter befürchtete er wegen Raumknappheit steigende
Haus- und Bodenpreise, was den Effekt der steuerlichen Fördermassnahmen
zumindest teilweise aushebeln könnte. In der Frühjahrssession des Berichtsjahres
behandelte der Ständerat den indirekten Gegenentwurf. Die Kommissionsmehrheit der
WAK-SR empfahl Eintreten. Unter anderem würde dies dem Nationalrat ermöglichen,
seine im Vorjahr ausgesprochene Unterstützung der beiden Volksinitiativen zu Gunsten
des moderateren Gegenvorschlages zurückzuziehen. Die kleine Kammer trat mit 20 zu
15 Stimmen auf den Entwurf ein und verabschiedete ihn bei 17 zu 17 Stimmen nur dank
Stichentscheid des Präsidenten Inderkum (cvp, UR). Der Nationalrat trat dann in der
Sommersession mit deutlichem Mehr auf den Gegenentwurf ein und empfahl ihn
ebenfalls zur Annahme. Praktisch geschlossen gegen den Entwurf votierten SP und
Grüne mit Unterstützung einer Minderheit der CVP. In der Schlussabstimmung fand das
Anliegen im Nationalrat mit 111 zu 64 Stimmen Zustimmung. In der ständerätlichen
Schlussabstimmung wurde der indirekte Gegenentwurf dann aber doch noch zu Fall
gebracht, nämlich mit 22 zu 17 Stimmen bei 3 Enthaltungen. Was die Stimmung im
Ständerat schlussendlich kippen liess, darüber konnte nur spekuliert werden. Zum
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einen hätten einige freisinnige Ständeräte aus gewichtigen Gründen der
Schlussabstimmung fernbleiben müssen, zum anderen hätten die kantonalen
Finanzdirektionen mit ihrer Warnung vor Steuerausfällen von jährlich über CHF 100 Mio.
die kleine Kammer erfolgreich mobilisiert, liess Ansgar Gmür, Direktor des HEV,
verlauten. Bei Annahme des Gegenvorschlages hätte der HEV den Rückzug seiner
Initiative in Aussicht gestellt. Auf der anderen Seite hatte die SP bei Annahme des
Gegenvorschlages bereits mit dem Referendum gedroht. 22

Im März kam mit der Volksinitiative „Für ein steuerlich begünstigtes Bausparen“ ein
Anliegen der Schweizerischen Gesellschaft zur Förderung des Bausparens (SGFB) zur
Abstimmung. Die Initiative verlangte die fakultative Einführung von Steuerabzügen beim
erstmaligen Erwerb von Wohneigentum. Darüber hinaus sollen Abzüge für an der
Erstliegenschaft vorgenommene energiesparende Massnahmen getätigt werden
können. Die politischen Akteure zeigten sich im Vorfeld stark gespalten. Erstmals seit
1977 konnten sich die parlamentarischen Kammern für das Bausparanliegen des SGFB
und die im Juni zur Abstimmung stehende Bauspar-Vorlage des HEV (siehe unten) nicht
auf eine gemeinsame Abstimmungsempfehlung einigen. Der von der Einigungskonferenz
präsentierte Kompromissvorschlag war im Vorjahr in beiden Kammern gescheitert.
Während der Nationalrat beide Volksanliegen zur Annahme empfehlen wollte, hatten
der Stände- wie auch der Bundesrat in beiden Fällen auf Ablehnung plädiert. Im
Gegensatz zu den Linksparteien, die der Bauspar-Initiative des SGFB geschlossen
ablehnend gegenüber standen, zeigten sich die kantonalen Sektionen der bürgerlichen
Parteien gespalten. Obwohl deren Mutterparteien die Initiative allesamt zur Annahme
empfahlen, beschlossen verschiedenste kantonale Parteien ein Nein. Insbesondere
zersplittert zeigte sich, wie bereits bei der RPG-Revision, die CVP. Deren Vorstand
fasste die Ja-Parole äusserst knapp mit 15 zu 13 Stimmen bei zwei Enthaltungen. Die
Gespaltenheit reflektierte schliesslich in den insgesamt 12 abweichenden
Kantonalsektionen. Das Stimmvolk schickte die Vorlage bei einer Stimmbeteiligung von
45,0% und einem Nein-Anteil von 55,8% bachab. Noch klarer zeigte sich die Ablehnung
bei den Ständen mit lediglich 4 1/2 unterstützenden Kantonen. Der Kanton Basel-
Landschaft, welcher als einziger Kanton noch über die Möglichkeit des Bausparens
verfügt, entpuppte sich als einziger zustimmender Kanton der Deutschschweiz und
sogar er äusserte seine Unterstützung mit einem Ja-Anteil von 53% lediglich relativ
knapp. Als Gründe für dieses Ergebnis wurde die angespannte finanzielle Lage des
Baselbietes angeführt. Finanzministerin Widmer-Schlumpf (bdp) zeigte sich zufrieden
mit dem Entscheid, da nur ausgewählte Kreise von den zusätzlichen
Steuererleichterungen hätten profitieren können. Letzteres bestritt Hans Egloff, damals
Vorstandsmitglied des HEV. Man habe es jedoch verpasst, mit dem Argument von
zusätzlichen Bauaufträgen um die Gunst der KMU zu werben. Der HEV sah die Chancen
des eigenen, am 17.6. zur Abstimmung stehenden Bausparanliegens weiterhin intakt und
gab an, die festgestellten Mängel in der aufkommenden Kampagne korrigieren zu
wollen.

Abstimmung vom 11. März 2012

Beteiligung: 45,0%
Ja: 980'273 (44,2%) / 4 1/2 Stände
Nein: 1'237'825 (55,8%) / 16 5/2 Stände

Parolen: 
– Ja: FDP(4)*, CVP(12)*, SVP(1)*, BDP(2)*; SGV, SBV.
– Nein: SP, EVP, CSP, GPS, GLP; SGB, Travail.Suisse.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 23
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Am darauffolgenden Abstimmungstermin vom 17.6. äusserte das Schweizervolk mit der
Volksinitiative „Eigene vier Wände dank Bausparen“ seinen Willen zum zweiten
Bausparanliegen. Im Gegenzug zum abgelehnten Volksbegehren der SGFB verlangte die
Initiative des HEV die obligatorische Einführung des Bausparens in allen Kantonen,
wobei die maximalen Steuerabzüge mit jährlich CHF 10'000 etwas moderater ausfielen
als die von der SGFB verlangten CHF 15'000 pro Jahr. Um bei der ersten
Bausparinitiative Vernachlässigtes nachzuholen, präsentierte der HEV Mitte April eine
von ihm in Auftrag gegebene Studie, welche folgerte, dass nachweislich
Mittelstandsfamilien mit einem jährlichen steuerbaren Einkommen unter 100'000
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Franken vom Bausparen profitieren würden. 17 Prozent der befragten Baselbieter
Wohneigentumsbesitzer gaben an, dass sie ohne Steueranreiz auf den Erwerb von
Wohneigentum verzichtet hätten. Darüber hinaus bilanziert die Studie zusätzliche
Einnahmen durch ansteigende Bauinvestitionen und Handänderungen von
Liegenschaften, welche laut ihren Berechnungen die durch das Bausparmodell
anfallenden steuerlichen Mindereinnahmen sogar übersteigen würden. Die Studie stiess
hingegen entweder auf wenig Resonanz oder auf Kritik und Widerstand. Am
Abstimmungssonntag wurde das zweite Bausparanliegen dann mit einem äusserst
klaren Nein-Anteil von 68,9% um einiges deutlicher abgelehnt als das fakultative
Bausparanliegen der SGFB. Kein einziger Kanton äusserte sich mehrheitlich positiv zum
Anliegen, womit dem bestehenden und seit der Revision des eidgenössischen
Steuerharmonisierungsgesetzes im Jahre 2005 rechtswidrigen Bausparmodell im
Kanton Baselland weitere Legitimation entzogen wurde. Mit Ablehnung des letzten
hängigen Anliegens zum Bausparen sieht sich der Halbkanton gezwungen, seine Praxis
endgültig zu beenden. Sogleich nach dem Abstimmungstermin gab die Baselbieter
Regierung bekannt, Bausparabzüge seien nur noch bis Ende des laufenden Jahres
zulässig.

Abstimmung vom 17. Juni 2012

Beteiligung: 38,5%
Ja: 601'449 (31,1%) / 0 Stände
Nein: 1'332'839 (68,9%) / 20 6/2 Stände

Parolen: 
– Ja: FDP(2)*, SVP; SBV.
– Nein: CVP(4)*, SP, EVP, CSP, GPS, GLP; SGB, Travail.Suisse.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 24

Umweltschutz

Klimapolitik

Les modifications légales nécessaires pour le couplage des système d'échange de
quota d'émission (SEQE) suisse et européen ont été mises en consultation, en même
temps que la révision totale de la loi sur le CO2 et l'approbation de l'Accord de Paris.
Des acteurs du secteur de l'énergie, des organisations de politiques énergétiques, des
organisations des transports publics et privés, des organisations de protection de
l'environnement et des associations faîtières de l'économie ont pris part à la
consultation outre les entités cantonales, communales et les partis politiques.
Le projet de couplage a rencontré un large soutien - tous les cantons sauf Schwyz et
Berne, les commissions et conférences communales, le PBD, le PCS, le PDC, les
Vert'libéraux, le PLR, les associations faîtières de l'économie, les acteurs du secteur de
l'énergie, quelques organisations des transports publics et privés et autres
organisations l'ont approuvé. D'après les partisans, le couplage permettrait à
l'économie suisse d'être sur un pied d'égalité avec ses concurrents directs dans l'UE et
la Suisse aurait ainsi accès à un marché plus liquide des droits d'émission. Sur les 256
avis, 26 participants ont rejeté le projet. Il s'agit des cantons de Berne, de Schwyz, des
Verts, des Jeunes Vert-e-s, de l'UDC, de la SES, des organisations des transports
publics et privés, des organisations de protection de l'environnement et d'autres
organisations. L'efficacité du système européen comme instrument de politique
climatique a été mise en doute en raison des bas prix des droits d'émission. Plusieurs
participants souhaitaient intégrer l'aviation dans le système d'échange afin que ce
secteur réduise également ses émissions. Cette mesure était supportée par 15 cantons
(FR, JU, AR, AI, GR, GL, ZG, ZH, UR, GE, SG, OW, LU, VS, NW), la Conférence
gouvernementale des cantons alpins, la DTAP, l'EnDK, le PS, les Verts, les Jeunes Vert-e-
s, le PDC, le PLR, la SES et les organisations de protection de l'environnement. Elle était
refusée par le Centre Patronal, l'USAM, economiesuisse, l'UP, Aerosuisse et la SIAA. Le
principal argument avancé était que l'Organisation de l'aviation civile internationale
(OACI) avait déjà proposé des mesures dans ce domaine. Sur la question de l'intégration
des centrales thermiques à combustibles fossiles dans le SEQE, 14 cantons (BL, ZH, UR,
AR, AI, GR, GL, ZG, SG, OW, LU, VS, NW, FR) y étaient favorables. La Conférence
gouvernementale des cantons alpins, la DTAP, l'EnDK, l'UP, Forum suisse de l'énergie,
l'AES, la SES, Swisselectric, les organisations de protection de l'environnement ont
également approuvé la proposition. Finalement, le Centre Patronal, l'USAM, Swissmem,
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l'USP et economiesuisse ont proposé que les entreprises puissent demander de sortir
du SEQE ou à y être intégré.
Le Conseil fédéral a pris connaissance de ces résultats. Il présentera un message au
Parlement pour l'approbation de l'accord sur le couplage des SEQE suisse et
européen. 25

L'approbation de l'Accord de Paris a été discutée dans le cadre de la consultation sur
la politique climatique de la Suisse, en même temps que le projet de couplage du SEQE
suisse et européen, et la révision totale de loi sur le CO2. Des acteurs du secteur de
l'énergie, des organisations de politique énergétique, des organisations des transports
publics et privés, des organisations de protection de l'environnement et des
associations faîtières de l'économie ont pris part à la consultation outre les entités
cantonales, communales et les partis politiques.
Environ 95% des participants sont favorables à la ratification de l'accord. Tous les
cantons sauf Schwyz, les partis politiques excepté l'UDC, les conférences et les
commissions communales, les associations faîtières de l'économie, les acteurs du
secteur de l'énergie excepté Swissoil, les représentants du secteur des transports et les
organisations de protection de l'environnement figurent parmi les partisans. Ils
s'attendent à des effets positifs sur l'économie suisse et soulignent l'efficacité de
l'accord pour lutter contre les changements climatiques. Les quelques opposants
estiment que les objectifs de réduction des émissions de CO2 sont trop élevés, et que
la croissance économique et la compétitivité de la Suisse seraient mises en péril.
Concernant l'objectif global (réduction des émissions de gaz à effet de serre de 50%
par rapport à 1990 d’ici 2030) et l'objectif moyen (réduction des émissions de gaz à
effet de serre de 35% en moyenne par rapport à 1990 entre 2021 et 2030) de la Suisse,
les positions sont moins unanimes. Un peu plus de la moitié des participants est
d'accord avec le principe de l'objectif global. La Suisse refléterait ainsi une image
responsable. S'agissant de l'objectif moyen, 43 participants s'y opposent contre 37 en
faveur. Certains interrogés aimeraient que les objectifs soient augmentés, alors que
d'autres voudraient les voir à la baisse. La majorité des organisations de protection de
l'environnement et de politique énergétique, quelques associations faîtières de
l'économie et des partis politiques, cantons et communes refusent les objectifs car ils
ne sont pas assez ambitieux. Enfin, des participants voudraient seulement l'objectif
global. C'est maintenant au tour du Parlement, de statuer sur le projet d'approbation
de l'Accord de Paris. 26

VERWALTUNGSAKT
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Le projet de révision totale de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2020 a
été soumis à consultation en parallèle de l'approbation de l'Accord de Paris et du
projet de couplage des SEQE suisse et européen. Des acteurs du secteur de l'énergie,
des organisations de politiques énergétiques, organisations des transports publics et
privés, organisations de protection de l'environnement et des associations faîtières de
l'économie ont pris part à la consultation outre les entités cantonales, communales et
les partis politiques.
La hausse du montant maximal de la taxe sur le CO2 perçue sur les combustibles
satisfait la plupart des cantons, presque toutes les commissions, conférences et
associations de communes et quelques partis politiques. Les organisations de
protection de l'environnement, appuyé par certains partis politiques, voudraient un
montant plus élevé que 240 francs ou alors qu'aucun montant maximal ne soit fixé pour
pouvoir adapter la taxe au degré d'atteinte des objectifs. La majorité des participants
sont favorables au maintien des exemptions de la taxe sur le CO2 perçue sur les
combustibles. Toutefois, un grand nombre d'entre eux rejettent le critère d'exemption
proposé. S'agissant de l'aménagement de l'exemption de la taxe, le modèle
"harmonisation" est préféré à celui de la "dissociation". Plusieurs associations faîtières
de l'économie souhaiteraient une combinaison d'aspects des deux modèles.
L'obligation de compenser pour les importateurs de carburants convainc les
organisations de l'environnement, les cantons et la plupart des partis politiques. Un
rehaussement du taux de compensation en Suisse est demandé notamment par les
partis politiques, les acteurs du secteur de l'énergie et les organisations de protection
de l'environnement. Principalement, les représentants du domaine des transports
souhaitent abaisser le taux, alors que d'autres le voudraient plus flexibles. Les cantons,
les commissions, les conférences et associations de communes suggèrent de fixer le
taux de compensation entre 10 et 20%. La procédure de consultation fait ressortir l'aval
des acteurs pour le maintien des prescriptions relatives aux émissions de CO2 pour les
véhicules. Beaucoup déplorent le manque de mesures de réduction plus efficaces dans
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le domaine des transports. D'autres souhaitent davantage d'encouragement pour les
carburants et véhicules émettant peu ou pas de CO2. Les activités de formation,
d'information au public et de conseil aux professionnels doivent continuer d'exister
d'après les acteurs consultés. La plupart des entreprises, la majorité des cantons et une
petite majorité des partis politiques rejettent l'interdiction subsidiaire des chauffages à
combustibles fossiles. La proposition de l'abandon de l'affectation partielle du produit
de la taxe sur le CO2 au Programme Bâtiments, ainsi que l'abandon de l'affectation
partielle du produit de la taxe sur le CO2 au fond de technologie est refusée par les
organisations de protection de l'environnement et par la majorité des cantons. 27

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitnehmerschutz

Le DEFR, mandaté par le Conseil fédéral, a proposé d'augmenter le nombre annuel de
contrôles relatifs au respect des conditions de salaire et de travail inscrit dans l'article
16e de l'Ordonnance sur les travailleurs détachés (Odét) de 27'000 à 35'000. La hausse
de 30% permettrait de garantir la densité de contrôles nécessaire, suite à l'extension
de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) et au nombre croissant de
prises d'emploi de courte durée. Pour les financer, la Confédération et les autorités
cantonales devraient supporter une augmentation des coûts d'au maximum 1'600'000
francs. 
Lors de la procédure de consultation, 21 participants ont statué en faveur du projet, 24
contre et 4 neutres. Au niveau des cantons, 12 cantons (AG, BE, FR, GE, JU, LU, NE, SO,
TG, TI, VD, VS) ont soutenu le projet de modification et 11 (AI, AR, BS, GR, NW, OW, SG,
SZ, UR, ZG, ZH) étaient contre. Bâle-Campagne, Glaris et Schaffhouse ont adopté une
position neutre. Les Verts, le PS, l'USS et Travail.Suisse ont supporté le projet mais
auraient souhaité avoir 50'000 contrôles. Le Centre Patronal, la FER, la CPPREN, l'UVS
et la sec y étaient également favorables. Les partisans ont souligné la nécessité de
renforcer les contrôles en raison de l'augmentation des frontaliers et des résidents de
courte durée. Une hausse des contrôles protégerait plus efficacement, selon quelques-
uns, les conditions salariales et de travail. Le PDC, le PLR, l'UDC, l'USAM, la SSE,
ISOLSUISSE, l'USP, spbh, suissetec, l'UMS, l'Union des arts et métiers Bâle-Ville, la
Chambre de commerce de Bâle-Campagne ont rejeté la proposition. Certains
estimaient que la qualité des contrôles était plus importante que la quantité. Selon eux,
l'amélioration de la qualité engendrera des coûts. Ils ne souhaitent donc pas avoir une
hausse supplémentaire des dépenses en augmentant le nombre de contrôles.  D'autres
étaient d'avis qu'il n'y aurait pas de bénéfice notable et que ça irait à l'encontre de
l'objectif de réaliser des contrôles en fonction des risques. 28

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 26.05.2017
DIANE PORCELLANA

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Im April 2017 beriet die SGK-NR einen Vorentwurf zur Umsetzung der
parlamentarischen Initiative Borer (svp, SO) (übernommen von Brand (svp, GR)) zur
Stärkung der Selbstverantwortung im KVG, gemäss welchem eine Wahlfranchise
während dreier Jahre nicht gewechselt werden kann. Dadurch sollen kurzfristige
Wechsel zur Grundfranchise bei bekannten anstehenden medizinischen Eingriffen
verhindert und die Administrationskosten gesenkt werden. Ein Krankenkassenwechsel
der Versicherer wäre unter Beibehaltung der Franchise weiterhin möglich. Die
Kommission stimmte dem Vorentwurf mit 17 zu 6 Stimmen zu, eine Minderheit lehnte
ihn ab, da dadurch Personen mit chronischen Erkrankungen schlechtergestellt würden.
Zudem könnten den Versicherten so durch gesundheitliche oder finanzielle
Schwierigkeiten grosse Probleme entstehen. 
Im September 2017 schickte die SGK-NR den Vorentwurf in die Vernehmlassung. Dort
stiess er bei der SVP, BDP und CVP, sechs Kantonen (AI, BL, NW, SG, UR, ZG), dem
Gewerbeverband sowie einzelnen Leistungserbringern und Versicherern auf
Zustimmung. Die FDP und GLP sowie vier Kantone (AG, GR, JU, ZH) stimmten zwar
mehrheitlich zu, brachten aber auch Vorbehalte an. Die Befürworter lobten, dass die
Vorlage die Eigenverantwortung der Versicherten sowie die Solidarität zwischen
Gesunden und Kranken stärke und zur Kostensenkung beitrage. Sie brachten jedoch
verschiedene Verbesserungsvorschläge ein: die Beibehaltung von einjährigen
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Wahlfranchisen mit Option auf mehrjährige Verträge; eine zwei- anstatt dreijährige
Mindestdauer der Franchisen; eine jährliche Möglichkeit, in höhere Franchisen zu
wechseln sowie eine vorgängige Analyse der Auswirkungen eines solchen
Systemwechsels. Trotz ihrer Zustimmung äusserten sie Zweifel, ob durch diese
Änderung wirklich ein Effekt der Kostendämpfung beobachtet werden könne.
Womöglich würden dadurch mehr Personen die Grundfranchise wählen und sich in der
Folge weniger kostenbewusst verhalten. Allenfalls würden die Versicherten dadurch
auch mehr Sozialhilfe oder Prämienverbilligungen benötigen, wodurch die Kosten für
die Kantone stiegen. 
Elf Kantone (AR, BE, FR, GE, GL, NE, OW, SO, TG, TI, VD), die SP, die Grünen sowie
zahlreiche Wirtschaftsverbände, Leistungserbringer, Versicherer,
Konsumentenvertreter und andere Interessierte lehnten den Entwurf ab. Entweder
bezweifelten sie die positive Wirkung der Vorlage auf die Selbstverantwortung der
Versicherten, auf die Kosten oder auf den Aufwand für die Versicherer oder sie
kritisierten die Einschränkungen der Wahlfreiheit der Versicherten und deren bereits
sehr hohe Selbstbeteiligung. 
Im April 2018 entschied die SGK-NR mit 11 zu 7 Stimmen bei 2 Enthaltungen, die Vorlage
mit einer kleinen Änderung zu überweisen. 29

Die Schweiz verfügt über eine der höchsten Dichten an praktizierenden Ärztinnen und
Ärzten in der OECD. Zur Beschränkung der Ärztezahl hatte das Parlament 2000 eine
zeitlich begrenzte Bedürfnisklausel eingeführt und diese bis 2011 dreimal verlängert.
Aufgrund der grossen Zahl an Praxiseröffnungen nach dem Auslaufen der
Bedürfnisklausel schränkte das Parlament die Zulassung von Leistungserbringenden
2013 in einem dringlichen Bundesgesetz erneut ein. Nachdem der Nationalrat einen
Vorschlag zur langfristigen Steuerung des ambulanten Bereichs in der
Schlussabstimmung abgelehnt hatte, musste die Zulassungsbeschränkung 2016 erneut
verlängert werden. Gleichzeitig beauftragte das Parlament den Bundesrat, einen neuen
Vorschlag zur Zulassung der Leistungserbringenden in die Vernehmlassung zu schicken.
Diesen Vorschlag basierte der Bundesrat auf den Bericht zur Erfüllung eines Postulats
der SGK-SR. 
Der Bundesrat schlägt dabei Massnahmen auf drei Interventionsebenen vor. Eine erste
Ebene dient der Sicherung der Qualifikation der Leistungserbringenden; dabei sollen
Anforderungen an Aus- und Weiterbildung, an das Erlangen von Diplomen sowie an die
Anerkennung ausländischer Diplome formuliert werden. Auf einer zweiten Ebene sollen
die Anforderungen an die Leistungserbringenden durch ein formales
Zulassungsverfahren mit allfälliger Wartefrist von zwei Jahren, durch einen Nachweis
der Qualität der Leistungserbringung sowie durch die Knüpfung der Tätigkeit zu Lasten
der OKP an Auflagen erhöht werden. Die Versicherer sollen eine Organisation schaffen,
welche über die Zulassungsgesuche entscheidet. Die dritte Interventionsebene
beschreibt Massnahmen, die es den Kantonen erlauben, das Versorgungsangebot nach
Bedarf zu regeln. Dazu gehören Höchstzahlen an zu Lasten der OKP im ambulanten
Sektor tätigen Ärztinnen und Ärzten sowie Zulassungseinschränkungen in Bereichen mit
massivem Kostenanstieg.  

An der Vernehmlassung, die vom 5. Juli 2017 bis zum 25. Oktober 2017 stattfand,
beteiligten sich 91 Organisationen. Mehrheitlich einig war man sich über die
Notwendigkeit der Zulassungssteuerung, die einzelnen Massnahmen der Vorlage
stiessen jedoch auf unterschiedlich grossen Anklang. Klar für die Vorlage sprachen sich
die SP, die GDK und CLASS, alle Kantone (ausser AG, GR, JU, LU und TG), die
Konsumentenverbände, der Patientenverband DVSP sowie die Schweizerische
Arbeitsgemeinschaft für Berggebiete (SAB) aus. Die SVP und FDP, die meisten
Dachverbände der Wirtschaft, die Versichererverbände, die Konferenz der kantonalen
Ärztegesellschaften (KKA) und die meisten kantonalen und regionalen
Ärztegesellschaften lehnten die Vorlage deutlich ab. Gespalten zeigten sich die
Verbände der Leistungserbringenden: Einige befürworteten den bundesrätlichen
Vorschlag, die meisten sprachen sich allerdings dagegen aus oder kritisierten ihn
zumindest stark. 
Viel Kritik gab es für den Vorschlag, die Zulassungssteuerung den Versicherern zu
übertragen. Dies wurde als erster Schritt zur Aufhebung des Vertragszwangs gewertet.
Stattdessen solle die Zulassung von den Kantonen gesteuert werden, argumentierten
zahlreiche Akteure. Mehrfach wurde zudem eine Verschärfung der Zulassungskriterien
gefordert. Unter anderem sollen Ärztinnen und Ärzte mindestens drei Jahre an
schweizerischen Bildungsstätten gearbeitet haben müssen und über ausreichende
Sprachkenntnisse verfügen, bevor sie zur Tätigkeit zu Lasten der OKP zugelassen
werden. CVP, FDP und SVP schlugen zudem vor, die Zulassungsbeschränkungen
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mittelfristig mit einer einheitlichen Leistungsfinanzierung zu verknüpfen. 30

Im Juni 2017 schickte der Bundesrat eine Änderung des KVG in die Vernehmlassung. Da
der Anstieg der Gesundheitskosten – jährlich steigen die Vergütungen von
medizinischen Leistungen durch die OKP pro Kopf um etwa 4 Prozent – nicht nur durch
demografische Faktoren erklärt werden könne, sondern auch auf eine
Mengenausweitung zurückzuführen sei, wollte der Bundesrat die Franchisen
regelmässig an die Kostenentwicklung der OKP anpassen. Durch diese Massnahme, wie
sie durch die Motion Bischofberger (cvp, AI; Mo. 15.4157) angeregt worden war, könne
die Eigenverantwortung der Versicherten gestärkt werden, erklärte der Bundesrat.
Konkret sollen alle Franchisen um CHF 50 erhöht werden, sobald die
durchschnittlichen Bruttokosten der Leistungen pro Person mehr als dreizehnmal
höher sind als die ordentliche Franchise. Damit soll das maximale Verhältnis von 1:12
zwischen der Höhe der ordentlichen Franchise und den Bruttokosten, wie es bei
Einführung des KVG und bei der letzten Erhöhung der Franchisen vorgelegen hatte,
gewahrt werden. Somit werden die Zeitabstände der Franchisenerhöhungen von der
Kostenentwicklung in der OKP abhängig gemacht. Der Bundesrat rechnete damit, dass
eine Bruttokostenhöhe von CHF 3'900 eine erste automatische Erhöhung der
Franchisen im Jahr 2020 nötig machen würde. 

In der Vernehmlassung, die zwischen Juni und Oktober 2017 stattfand, meldeten sich 65
Organisationen zu Wort. Die Mehrheit der Organisationen – darunter 14 Kantone, die
meisten teilnehmenden Parteien (CVP, FDP, GLP und SVP), economiesuisse und der SGV
sowie die Verbände der Leistungserbringer – stimmte der Vorlage vorbehaltlos zu.
Gelobt wurden insbesondere die Stärkung der Eigenverantwortung und die erwartete
dämpfende Wirkung auf den Leistungsbezug. 
Auf Ablehnung stiess die Vorlage auf linker Seite: Unter anderem die SP, die Grünen und
der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB), aber zum Beispiel auch der
Schweizerische Gehörlosenbund und Inclusion Handicap sowie sieben Kantone (BE, FR,
NE, SO, TI, VD, VS) lehnten die entsprechende Änderung des KVG ab. Kritisiert wurde,
dass durch die Änderung mehr Personen von der Sozialhilfe abhängig würden und dass
dadurch sowie durch die höheren Ausgaben der EL die Kosten für Kantone und
Gemeinden anstiegen. Die Kritiker der Vorlage bezweifelten überdies, dass die
Änderung tatsächlich zu einer Senkung der Inanspruchnahme von
Gesundheitsleistungen führen würde: Bei den Versicherten mit der Grundfranchise, auf
die sich eine Franchisenerhöhung am stärksten auswirke, würde eine Erhöhung um CHF
50 kaum ins Gewicht fallen, da sie bereits sehr hohe Kosten hätten. Somit würden diese
auch kaum ihr Verhalten ändern. Stattdessen untergrabe die Vorlage die Solidarität
zwischen Gesunden und Kranken – wurde kritisiert –, weil diejenigen bestraft würden,
die Leistungen beanspruchen müssten. 31
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An der Vernehmlassung zum ersten Massnahmenpaket zur Kostendämpfung im
Gesundheitswesen zwischen September und Dezember 2018 beteiligten sich 150
Einheiten und Organisationen, darunter alle Kantone, die sieben grossen nationalen
Parteien, der Städte- und der Gemeindeverband, Dachverbände der Wirtschaft,
Konsumenten-, Patienten-, Leistungserbringenden- sowie Versichererverbände.
Entsprechend breit war trotz Lobes für die Bemühungen des Bundesrates zur
Kostensenkung auch die Kritik an dem neuen Projekt. Insbesondere wurde vor
Wechselwirkungen mit anderen Revisionen, vor Finanzierungs- oder
Versorgungsproblemen sowie vor einer verstärkten Bürokratisierung oder staatlichen
Steuerung gewarnt, wie das BAG in seinem Ergebnisbericht erklärte. 32
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Soziale Gruppen

Familienpolitik

Im November 2018 veröffentlichte der Bundesrat die Botschaft für eine Änderung des
Erwerbsersatzgesetzes (EOG) zur Mutterschaftsentschädigung bei längerem
Spitalaufenthalt des Neugeborenen, wie sie die Motion der SGK-SR vom August 2016
(Mo. 16.3631) gefordert hatte. Grund für die Revision des EOG sei eine Rechtslücke bei
der Mutterschaftsentschädigung, da die Mütter bei über dreiwöchigem Spitalaufenthalt
der Neugeborenen heute zwar die Mutterschaftsentschädigung aufschieben könnten,
jedoch weder das EOG noch eine andere Versicherung bei Aufschub der
Mutterschaftsentschädigung Leistungen vorsähen. Daher schlug der Bundesrat 56
zusätzliche Entschädigungstage (Wochentage, nicht Arbeitstage) sowie eine
Verlängerung des Mutterschaftsurlaubs und des Schutzes vor Kündigung zur Unzeit vor,
sofern Neugeborene mindestens drei Wochen im Spital verbleiben müssten und die
Mütter nach dem Mutterschaftsurlaub ihre Erwerbstätigkeit wieder aufnähmen. Die
Zusatzkosten von jährlich CHF 5.9 Mio. würden durch die aktuellen Einnahmen der EO
gedeckt. 

Bei der Vernehmlassung von März bis Juni 2018, an der sich alle 26 Kantone, fünf im
eidgenössischen Parlament vertretene Parteien sowie zahlreiche Verbände beteiligten,
traf der Vorschlag ausser bei der SVP und dem Gewerbeverband mehrheitlich auf
Zustimmung. Die SVP argumentierte, dass die Erholung der Mutter und der Aufbau einer
Bindung zum Kind – der Zweck des Mutterschaftsurlaubs – auch im Spital geschehen
könnten. Der SGV hielt die Nachweispflicht für die Mütter, dass sie bereits vor der
Geburt geplant hätten, nach dem Mutterschaftsurlaub wieder zu arbeiten, für
unpraktikabel und forderte das Vorliegen eines gültigen Arbeitsvertrags. Auch SAV, SGB
und Travail.Suisse erachteten diesen Nachweis als zu komplex und sprachen sich
stattdessen für eine Überprüfung durch die Ausgleichskassen anhand der später
entrichteten Beiträge aus, während die SP eine Ausdehnung der Entschädigung auf alle
Frauen unabhängig ihrer Erwerbstätigkeit forderte. Darüber hinaus kritisierten SGB und
Travail.Suisse, dass die Vorlage nicht alle Lücken im sozialen Netz bezüglich
Mutterschaftsentschädigung schliesse. 33
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Bildung, Kultur und Medien

Medien

Medienpolitische Grundfragen

An der von Juni bis Oktober 2018 dauernden Vernehmlassung zum Bundesgesetz über
elektronische Medien beteiligten sich 253 Organisationen, darunter alle Kantone, die
sieben grössten Parteien (BDP, CVP, FDP, GLP, Grüne, SP, SVP), Dachverbände der
Gemeinden, Städte und Berggebiete und der Wirtschaft sowie weitere interessierte
Kreise. Gemäss Vernehmlassungsbericht gingen die Meinungen der Teilnehmenden weit
auseinander. Zwar wurde der Handlungsbedarf mehrheitlich anerkannt, grundsätzliche
Zustimmung fand die Vorlage jedoch nur bei der GLP und 16 Kantonen (AI, AR, BE, BL,
BS, FR, GR, NE, NW, SG, SO, TI, UR, VS, ZG, ZH) sowie einzelnen weiteren
Organisationen. Eher wohlwollend nahmen – trotz ihrem Wunsch nach weitergehender
Regulierung – die Grünen, die Kantone St. Gallen und Waadt, die EMEK,
Medienverbände und die Gewerkschaften (SGB und Syndicom) das Gesetz auf. Keine
Unterstützung fand es bei SP und BDP, die sich ein Mediengesetz gewünscht hätten, das
alle Mediengattungen abdeckt. Umgekehrt empfanden die SVP, die Kantone Luzern und
Schwyz, die Aktion Medienfreiheit und weitere Organisationen ein neues Gesetz als
unnötig. Die SVP, die FDP, die BDP, der Kanton Schaffhausen sowie der Verband
Schweizer Medien, Medias Suisses, der Gewerbeverband, Economiesuisse, die Aktion
Medienfreiheit sowie zahlreiche Verlage sprachen sich denn auch gegen das neue
Gesetz aus. 
Besonders häufig kritisiert wurde der Geltungsbereich des Gesetzes, der neu auch den
Onlinebereich umfassen soll, obwohl nicht klar sei, ob dies gemäss Verfassung zulässig
sei. Im Gegenzug sollten Radios ohne Leistungsvereinbarung nicht mehr davon tangiert
werden. Auf Kritik stiessen auch die ausschliessliche Förderung von audio- und
audiovisuellen Medienbeiträgen, die Verteilung der Abgabe für elektronische Medien
auf einen breiteren Kreis und die nicht vorhandene Unabhängigkeit sowie die
Machtfülle der neuen Aufsichtskommission KOMEM. Mehrheitlich auf Zustimmung stiess
hingegen die indirekte Förderung elektronischer Medien. 34
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